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An die 
Schulführungskräfte 
aller Schulstufen 
 
An die  
Schulgewerkschaften 

 
 
 
 
 

 

 
 
Mitteilung 
 
Bezahlter Bildungsurlaub 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten 
 
Anbei übermittle ich Ihnen das Dekret betreffend die Genehmigung der bezahlten Bildungsurlaube für das 
Lehrpersonal mit befristetem und unbefristetem Arbeitsvertrag aller Schulstufen für das Schuljahr 2015/2016.
 
Da das Kontingent der 3% in der Grund- und Mittelschule überschritten wurde, scheinen einige Ansuchen 
auf der Warteliste auf. Sollte jemand auf den Bildungsurlaub verzichten, kann dieser dann weiter vergeben 
werden. 
 
 
Hinweis:  
Jene Lehrpersonen, die im Schuljahr 2013/2014 um Bildungsurlaub angesucht haben, um den 
Sonderlehrbefähigungskurs zu besuchen und diesen mit Mitteilung vom 28.10.2013 und mit Mitteilung vom 
13.06.2014 genehmigt bekommen haben, können den Bildungsurlaub im Schuljahr 2015/2016 in Anspruch 
nehmen. Ausgenommen sind jene Lehrpersonen, die im laufenden Schuljahr einen Stundenauftrag unter 
9/18 haben. Diese können den Bildungsurlaub aus dem Schuljahr 2013/2014 nicht in Anspruch nehmen. 
Sollte eine Lehrperson einen Arbeitsvertrag nicht bis mindestens 30.04.2016 haben, aber in Vollzeit 
arbeiten, wird der Bildungsurlaub aus dem Schuljahr 2013/2014 proportional zur Vertragsdauer gekürzt. 
 
 
Sie werden ersucht, die Lehrpersonen zu informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Schulamtsleiter
Dr. Peter Höllrigl

gez. i. A. Dr. Stephan Tschigg
 
Anlagen 


